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Kürzungen und Umbau von Sozialleistungssystemen sind vielfach Ge-
genstand von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und Erörte-
rungen in der Literatur gewesen. Meine Analyse will dieses reichhaltige 
Material ordnen, systematisieren und kritisch würdigen. Es soll induktiv 
geprüft werden, in welchem Ausmaß die verfassungsrechtliche Praxis 
Schutz gewährt hat. 

Sozialpolitisch geht es bei dem Thema um die Frage, inwieweit die 
Bürger auf die Beständigkeit sozialpolitischen Handelns und sozialer 
Leistungen der öffentlichen H a n d vertrauen können. Ausfall oder auch 
nur Kürzungen staatlicher Sozialleistungen können sie of t nicht kompen-
sieren, sei es, daß sie selbst nicht vorsorgefähig waren oder daß man sich 
gegen das Risiko, wie die Massenarbeitslosigkeit, individuell oder als 
Gruppe gar nicht sichern kann, sei es, daß sie über den Versicherungs-
zwang große Teile ihres Einkommens, das fü r eine Vorsorge zur Ver-
fügung gestanden hätte, in die staatliche Sozialversicherung investieren 
mußten. 

Bei Umbau und Kürzungen geht es verfassungsrechtlich um zwei eng 
verbundene, aber doch scharf verfassungs- und sozialrechtlich zu tren-
nende Probleme: Einmal um das Vertrauen des Bürgers auf den Bestand oft 
existentiell wichtiger konkreter Leistungen, und zum anderen um die all-
gemeinen Anforderungen der Verfassung an die Ausgestaltung von Sozial-
leistungssystemen. 

Nach einer kurzen Darstellung des Umbau- und Kürzungsprozesses der 
letzten zwanzig Jahre (1.) will ich den ersten Aspekt erörtern, verfassungs-
rechtlich konkreten Bestandsschutz von Sozialleistungen über Art. 14 G G 
zu gewähren (2.). Der Schutz über Grundrechte bietet sich geradezu an, 
grenzen Grundrechte doch Bereiche individueller Freiheit gegen staatliche 
Veränderungen ab und geben über die Verfassungsgerichtsbarkeit die Mög-
lichkeit, staatliche Eingriffe kontrollieren zu lassen. Danach will ich den 
zweiten Aspekt analysieren, den Schutz durch allgemeine verfassungs-
rechtliche Anforderungen an die Ausgestaltung des Sozialleistungssystems, 
einerseits durch grundrechtliche und allgemeine sozialstaatliche Schutz-
und Förderpflichten (3.) und andrerseits durch objektive Verfassungsprin-
zipien (4.); beide werden vor allem über Art. 3 G G zu einklagbaren indivi-
duellen Rechtspositionen (5.). 

Meine erste These ist, 
daß es nicht die Regelungen über den Bestandsschutz konkreter Positio-
nen, sondern die allgemeinen und formalen Anforderungen sind, die fü r 
Aufbau, Ausbau und Umbau gleichermaßen gelten und die Kürzungen 
(wenige) verfassungsrechtliche Grenzen setzen. 
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Z u m Schluß (6.) soll die sozialpolitische Frage nach den Ursachen für 
dieses M a n k o und nach Alternativen behandelt werden (7.). Hier geht es u m 
die Frage, was denn „Sicherheit" im Sozialstaat eigentlich bedeuten kann 
und sollte. 

1. Abbau und Umstrukturierung von Sozialleistungen 

K a u m ein anderer Bereich der Politik stand in den letzten Jahren so sehr 
im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen wie die Kürzungen und U m -
strukturierungen im Bereich der Sozialleistungen. Dabei soll die politische 
Kontroverse gleich zu Beginn relativiert werden. In der Zeit der ersten 
größeren Wirtschaftskrise nach dem 2. Weltkrieg in den Jahren 1973 ff. 
( „Olpre i s schock" ) hatte schon die alte S P D / F D P - K o a l i t i o n das Arbeitsför-
derungsrecht1 und das Rentenversicherungsrecht2 in einem Maße gekürzt 
und umstrukturiert, das nicht hinter den späteren Kürzungen der achtziger 
und neunziger Jahre zurückstand. 3 Kürzungen und U m b a u des Soziallei-
stungssystems haben also eine 25jährige, parteiübergreifende Tradition. 

Andrerseits ist das Sozial leistungssystem auch nach 1975 noch ausgebaut 
worden, ζ. B . durch die Künstlersozialversicherung von 1981, die Pflege-
versicherung von 1994, die Erweiterung des Familienlastenausgleichs und 
der sozialen Sicherung bei Kindererzichung und schließlich die Einbezie-
hung der neuen Länder in das Sozial leistungssystem mit zahlreichen 
Besonderheiten und Leistungserweiterungen. 

Die Veränderungen der Sozialleistungen in den letzten 25 Jahren sind so 
vielgestaltig, daß sie nur sehr grob skizziert werden können. 4 Der Schwcr-

1 Zum Haushaltsstrukturgesetz-AFG 1975 und insbesondere dem A F K G 1981: 
Eckart Reidegeld, 15 Jahre Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik bei 
Massenarbeitslosigkeit - Rückblick auf einen Leidensweg, Zentralblatt für Sozialver-
sicherung 1990, 129 ff.; Hans Werner Bach, 25 Jahre Arbeitsförderungsgesetz - Ein 
Grund zum Feiern? 1994, 133-140; Jürgen Kühl, Das Arbeitsförderungsgesetz ( A F G ) 
von 1969, MittAB 1982, 251-260; ders., Die wesentlichen Änderungen im Bereich des 
Arbeitsförderungsgesetzes seit 1969, MittAB 1993, 271-278. 

2 Zum 20. und 21. Rentenanpassungsgesetz von 1977/78: Frank Nullmeier/Friedbert 
W. Rüh, Die Transformation der Sozialpolitik, 1993, 116 ff. und Christopher Hermann, 
Entwicklungslinien der 100jährigen Geschichte der gesetzlichen Rentenversicherung: 
Die Zeit von 1957-1991, in: V D R / R u l a n d (Hrsg.) , Handbuch der gesetzlichen Renten-
versicherung 1990, S. 127 ff. beide m. w. N . Die Abwertung der beitragslosen Zeiten ge-
billigt durch B V e r f G E 58, 81 und 64, 87, Kürzungen in der Krankenversicherung der 
Rentner durch das K V K G wurden als verfassungsgemäß angesehen in B V e r f G E 69, 272 
(298 ff.). 

3 In der RV 1977/8 allein Kürzungen von 7,5 % der Gesamtausgaben, vgl. Hermann 
ebda. 

4 Vgl. Diether Döring/Richard Hauser (Hrsg.), Soziale Sicherheit in Gefahr, 1995; 
Reichsbund der Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V., Ein-
schränkungen im Sozialen Bereich 1975-1985, Bonn 1986; Karl-Jürgen Bieback, Das 


